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zu btbJ IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Langthaler, Freundinnen und 

Freunde haben am 1. Juni 1994 an mich eine schriftliche An
frage mit der Nr. 6763/J betreffend Altlast "Tuttendorfer 

Breite" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Trifft auf die gegenständliche Altlast, die zumindest 

teilweise durch Kriegseinwirkungen entstanden ist, der 

§ 18 des Altlastensanierungsgesetzes zu? Wenn ja, welche 

Aktivitäten zur Sanierung wurden durch Ihr Ministerium zu 

welchem Zeitpunkt gesetzt? 

2. Wurde, wie es in den Förderungsrichtlinien zur Altlasten

sanierung für Altlasten der Prioritätenklasse I vorgesehen 

ist, innerhalb eines Jahres ein Projekt zur Sicherung oder 

Sanierung der Altlast vorgelegt? 

3. Falls bereits ein Projekt vorliegt, wer hat dieses Projekt 

erstellt bzw. falls noch kein projekt vorliegt, wer müßte 

ein Sicherungs- bzw. Sanierungsprojekt erstellen und was 

wurde bisher von seiten Ihres Ministeriums getan, die 

Erstellung eines Projektes voranzutreiben? 
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4. Welche Maßnahmen sind in einem vorliegenden Sicherungspro

jekt enthalten oder was und in welchem zeitraum gedenken 
Sie als zuständige Ministerin zur Erstellung und Durchfüh

rung eines Sicherungs- bzw. Sanierungsprojektes zu tun? 

Gegenständliche Altlast ist nach nochmaliger Überprüfung 

betreffend die Inanspruchnahme eines Verursachers durch das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft seitens mei

nes Ressorts als § l8-Fall anerkannt worden. 

Die Förderungsrichtlinien sind nur auf Förderungsfälle und 

nicht auf Altlasten gemäß § 18 des Altlastensanierungsgeset

zes anzuwenden. Bei einem § 18-Fall ist insbesondere die 

Frage des Verursachers genauestens zu prüfen, was sehr zeit
aufwendig sein kann. 

G:l 

Derzeit liegt für die gegenständliche Altlast noch kein pro- 1 

jekt vor. Eine Projektantensuche ist in Vorbereitung. 

Welche Maßnahmen das umzusetzende Projekt enthalten wird, ist 

Gegenstand einer Variantenstudie, die der Projektant durch
führen wird. 
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